
__

__

Henning-von-Tresckow-Straße 9 bis 13 C 14467 Potsdam C Telefon (0331) 866-0 C Telefax (0331) 866 2202 C Telex 36 2050
X.400: s=poststelle;o=mi;p=lvnbb;a=dbp;c=de C Internet: poststelle@mi.brandenburg.de

Ministerium des Innern
   
Ministerium für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Postfach 601165 C 14411 Potsdam 

An die 
Landräte und Oberbürgermeister Potsdam, 9. Nov. 1993
im Land Brandenburg

Gesch.Z.: III/10, 302
(Bei Antwort bitte angeben)

Bearbeiter: Frau Rasztuttis/

Frau Nowak

Hausanschluss: 2815/8181

Gemeinsamer Runderlass III Nr. 110/93

Betr.: Vollzug des Altschuldenhilfe-Gesetzes

Anlg.: - 1 -

Gemäß Art. 22 Abs. 4 Satz 3 des Einigungsvertrages ist das zur Wohnungsversorgung genutzte

volkseigene Vermögen mit gleichzeitiger Übernahme der anteiligen Schulden am 03. 10. 1990 zügig in

das Eigentum der Kommunen übergegangen. Gleichzeitig wird den Kommunen die Verpflichtung

auferlegt, diesen Wohnungsbestand unter Berücksichtigung sozialer Belange in eine marktwirtschaftli-

che Wohnungswirtschaft zu überführen.

Unterschiedliche Ursachen führten dazu, dass Kommunen ihre Wohnungen bis heute nicht an eigen-

ständige Wohnungsunternehmen übertragen haben.

Am 31. Dezember 1993 endet das Moratorium, das den Wohnungseigentümern von den kredit-

gebenden Banken angeboten worden ist.
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Das Altschuldenhilfe-Gesetz vom 23. 06. 1993 (BGBl. I S. 944) eröffnet die Möglichkeiten der

Zinshilfe und der Teilentlastung. Soweit Kommunen noch Eigentümer von Wohnungen mit Altschul-

denbelastung sind, ist diese Altschuldenbelastung dem Grunde nach anzuerkennen.

Ich verweise auf die Ausführungen zur Anerkennung der Altverbindlichkeiten auf den Seiten 19/20 der

“Arbeitshilfe zum Vollzug des Altschuldenhilfe-Gesetzes” des Bundesministeriums für Raumordnung,

Bauwirtschaft und Städtebau im “Info-Dienst Kommunal” Nr. 81 vom 24. 09. 1993.

Nach § 9 des Altschuldenhilfe-Gesetzes müssen die Anträge der Kommunen und der kommunalen

Wohnungsunternehmen auf Teilentlastung bzw. Zinshilfe bis spätestens 31. Dezember 1993 bei der

kreditgebenden Bank gestellt werden.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Ausschlussfrist handelt.

Für die Anerkennung der Altschulden und den Abschluss der Kreditverträge ist keine kommunalauf-

sichtliche Genehmigung erforderlich, da es sich um gesetzlich übertragene Kreditverpflichtungen

durch Bundesgesetz handelt. Die Altschulden sind Bestandteil des Schuldennachweises gem. Anlage

6 der Verwaltungsvorschrift zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg. Sie sind

dort gesondert auszuweisen. Weiterhin sind die anfallenden Zinsen als Ausgaben des Verwaltungs-

haushaltes zu veranschlagen. Die vom Bund und Land auf Antrag gewährte Zinshilfe ist als Zins-

subvention im Haushalt auszuweisen.

Zum Nachweis der Belastungen in den künftigen Haushaltsjahren sind die Altschulden gem. § 23

Gemeindehaushaltsverordnung Brandenburg im Finanzplan gesondert auszuweisen.

Zur Überprüfung der Inanspruchnahme des Altschuldenhilfe-Gesetzes bitten wir Sie, die beigefügte

Erklärung ausgefüllt

                         bis spätestens 01. Dezember 1993

an das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zurückzusenden.
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Bemerkung:

Die Datei wurde nach den neuen Rechtschreibregeln erstellt.

Da es sich bei dem Vollzug des Altschuldenhilfe-Gesetzes nicht um eine Angelegenheit der laufenden

Verwaltung handelt, ist mit Ihrer Rückantwort gleichzeitig der entsprechende Beschluss der Gemeinde-

vertretung nebst Verwaltungsvorlage zu übersenden.

Zusatz für die Landräte:

Ich bitte, diesen Runderlass unverzüglich den Ämtern und amtsfreien Gemeinden zu übersenden.

Ministerium des Innern Ministerium für Stadtentwicklung,
des Landes Brandenburg Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg

Im Auftrag Im Auftrag

gez. Stork gez. Dr. Heyer
(Stork) (Dr. Heyer)



Bemerkung:

Die Datei wurde nach den neuen Rechtschreibregeln erstellt.

E r k l ä r u n g

zum Vollzug des Altschuldenhilfe-Gesetzes
--------------------------------------------------------------

1. Teilentlastung nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz ist von der Kommune/kommunalen Wohnungs-
unternehmen bereits beantragt bzw. wird bis zum 31. Dezember 1993 beantragt werden.

ja / nein

2. Teilentlastung nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz wird nicht beantragt, da keine Altschulden
vorliegen bzw. der Kappungsbetrag von 150,- DM/m² nicht überschritten wird.

ja / nein

3. Teilentlastung nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz wird nicht beantragt, obwohl der Kappungsbetrag
von 150,- DM/m² überschritten wird.

ja / nein
- wenn ja, dann Begründung -

4. Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz ist von der Kommune/kommunalen Wohnungs-
unternehmen bereits beantragt bzw. wird bis zum 31. Dezember 1993 beantragt werden.

ja / nein

5. Zinshilfe wird beantragt/nicht beantragt.

..............................
Bürgermeister(in)

- Nichtzutreffendes bitte streichen -
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